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Wir befinden uns in Zeiten geprägt durch massiven Biodiversitätsverlust!
      

Å1 Millionen Pflanzen- und Tierarten sind weltweit vom Aussterben bedroht 
(IPBES)
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ÅBisherige Strategien zu Wiederherstellung und Schutz der Natur nur in 
geringem Umfang gelungen (unverbindlich oder ohne zeitliche/qualitative 
Vorgaben) 

ĄW-VO: Wiederherstellung und Sicherung einer intakten, 
artenreichen und widerstandsfähigen Natur innerhalb der EU bis 
zum Jahr 2050; essenzieller Bestandteil des europäischen Green 
Deal 

1. Warum brauchen wir eine Verordnung?
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Wiederherstellung der Natur lohnt sich auch ökonomisch!

ÅBeitrag zur Erreichung der Klimaschutz - und Klimaanpassungsziele

ÅFolgenabschätzung der EU -KOM zur W-VO: der monetäre Nutzen der 
Wiederherstellung der Natur bezogen auf die gesamte EU bis zum Jahr 
2050 wird auf rund 1.860 Milliarden Euro geschätzt. 

ÅDer Finanzierungsbedarf nationaler Wiederherstellungsmaßnahmen 
wird EU-weit auf 154 Milliarden Euro geschätzt.

ĄW-VO: sozioökonomischer Nutzen intakter Ökosysteme zahlt 
sich mehrfach aus, sichert die Lebens - und 
Wirtschaftsgrundlagen

1. Warum brauchen wir eine Verordnung?
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2. Was genau ist die W-VO?

Å Übergeordnetes Ziel:  wichtige Ökosysteme 
wiederherstellen / erhalten

Å Europäische Verordnung, d. h. gilt unmittelbar als 
geltendes Recht in den Mitgliedstaaten

ÅMitgliedstaaten müssen einen Plan zur Erreichung 
der Ziele erstellen:
Nationaler Wiederherstellungsplan (NWP)

Å baut auf FFH- und Vogelschutz -Richtlinien und EU -
Biodiversitätsstrategie auf

Å begründet keine neuen Schutzgebietskategorien

Å Aber: W-VO enthält konkrete numerische und 
zeitliche Zielvorgaben!
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2.1 Inhalt der W-VO
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ÅAmbitionierte gesellschaftliche 
Querschnittsaufgabe!

ÅBetrifft viele Ressorts: z. B. Naturschutz, 
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Å Insgesamt 28 Artikel mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten



Landwirtschaft

Forstwirtschaftt

Wasserwirtschaft

Städtebau Naturschutz
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2.1 Inhalt der W-VO

ÅKurzer Einblick in die Artikel:
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Übergeordnetes Ziel :

Verbesserung der biologischen Vielfalt und Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen in der EU

Å bis 2030 Maßnahmen auf 20% der geschädigten Ökosysteme 

Å bis 2050 Maßnahmen auf allen Flächen, die der Wiederherstellung bedürfen 

Konkrete Zielvorgaben für einzelne Ökosysteme, u.a.: 

Á Verbesserungs- u. Wiederherstellungsvorgaben für FFH -
Lebensraumtypen

Á Verbesserungsvorgaben für Habitate von Natura 2000 -Arten

Á Vorgaben für landwirtschaftliche Ökosysteme zur Verbesserung 
der biologƖ 6C?F@;FN 6ILA;<?H @ŃL 7;F>Ɨ 3Nç>N?Ɨ '?QçMM?Lƚ

Steuerungsinstrumente

Á Nationale 
Wiederherstellungspläne mit 
Maßnahmen zum Erreichen der 
Zielvorgaben

Á Monitoring und Berichte (alle 3 
bzw. 6 Jahre)
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Wiederherstellung von Land-, Küsten- und Süßwasserökosystemen (Artikel 4)
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Wiederherstellung von Land-, Küsten- und Süßwasserökosystemen (Artikel 4)



11

Wiederherstellung von Land-, Küsten- und Süßwasserökosystemen (Artikel 4)



Wiederherstellung von Meeresökosystemen (Artikel 5)



Wiederherstellung städtischer Ökosysteme (Artikel 8) 



Wiederherstellung städtischer Ökosysteme (Artikel 8) 



Wiederherstellung von Flüssen und Auen (Artikel 9)


